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Eberhard Thiel

Finanzkrise
1972?

n die hochdramatische Diskus
sion um den Bundeshaushalt 

1972 haben sich Termini einge
schlichen, die zu der Vermutung 
Anlaß geben, daß die Expansion 
des Staatssektors keineswegs 
zu einer realistischeren Ein
schätzung seiner Funktionen und 
seiner Bedeutung für die Ge

I

samtwirtschaft geführt hat. in 
naiver Anlehnung an die Bewer
tung privatwirtschaftlicher Vor
gänge wird von Finanzmisere, 
Finanzkrise, von erforderlichen 
Vergleichsverfahren oder von 
Konkurs gesprochen. Auch der 
Hinweis ist beliebt, daß die Ge
schichte der Staatsverschuidun- 
gen identisch sei mit der Ge
schichte der Staatsbankrotte. 
Aber aus der Geschichte allein 
und aus der mangelhaften Infor
mation über die Stellung des 
Staates lassen sich kaum ver
bindliche Vorhersagen ableiten.

Die gegenwärtige Budgetsitua
tion ist dadurch gekennzeichnet, 
daß die Bundesregierung ihren 
ursprünglichen Etatentwurf von 
106,6 Mrd. DM auf 109,2 Mrd. DM 
ausdehnen mußte. Die voraus
sichtlich erforderliche Netto-Kre- 
ditaufnahme wurde dadurch von
4,7 Mrd. DM auf 7,3 Mrd. DM 
erhöht. Diese Korrektur wurde 
besonders durch Besoldungsver
besserungen, durch Zuweisun
gen an die Länder und Gemein
den und durch die allgemeinen 
Preiserhöhungen erforderlich.

Darüber hinaus werden jetzt 
noch Mehrbelastungen in Höhe 
von 6 Mrd. DM diskutiert, die 
aufgrund der Verpflichtungen 
gegenüber der Rentenversiche
rung, der Bundesbahn und der 
Ruhrkohle und zur Krankenhaus-, 
Straßenbau- und Bildungsfinan
zierung im Etat aufgeführt wer
den sollten. Außerdem sind die 
global eingesetzten Minderaus
gaben in Höhe von 1,2 Mrd. DM 
bisher keineswegs gesichert. Dar
aus könnte leicht ein effektives 
Haushaltsvolumen von 115 Mrd. 
DM entstehen, was wohl einer 
Netto-Kreditaufnahme des Bun
des von 14 Mrd. DM gleichkäme. 
Die Zunahme der Verschuldung 
des Staatssektors insgesamt 
würde dann im laufenden Jahr 
25 Mrd. DM erreichen, bei Be
rücksichtigung des Kreditbedarfs 
der Bundesbahn und der Bun
despost sogar einen Wert von 
über 30 Mrd. DM.

Das ist ein Volumen, das in 
mittelfristiger Sicht in bezug auf 
den Schuldendienst zwar erheb

liche Belastungen mit sich brin
gen würde, das aber keineswegs 
das Ende einer geordneten Fi
nanzpolitik bedeuten müßte. 
Sicherlich wäre die Erhöhung 
des Bundesetats auf mehr als 
110 Mrd. DM ein nicht zu negie
render Faktor für die künftige 
monetäre Entwicklung. Zur Beur
teilung der inflationären Wirkun
gen müßte jedoch eine konsoli
dierte Rechnung der Etats aller 
Gebietskörperschaften den Fi
nanzierungsrechnungen der an
deren Sektoren gegenüberge
stellt werden, wobei noch der 
zeitliche Anfall der Aktivitäten 
zu berücksichtigen wäre.

Eine ins Gewicht fallende Kür
zung der öffentlichen Ausgaben 
wird wohl kaum ernsthaft erwo
gen werden angesichts der zu 
erfüllenden Aufgaben. Ein Haus- 
haltssicherungsgesetz würde 
wahrscheinlich gerade die ge
samtwirtschaftlich erforderlichen 
Investitionen kürzen. Damit 
könnte zwar formal eine mone
täre Sanierung erfolgen, gleich
zeitig würde aber dem Wirt
schaftswachstum und den ange
strebten Reformen eine wesent
liche reale Voraussetzung ge
nommen werden.

Durch die erhöhte öffentliche 
Verschuldung ist zwar eine Be
einträchtigung der Aktivitäten 
bestimmter Branchen nicht aus
geschlossen; aber spätestens 
hier stellt sich die Frage nach 
einer ausgewogenen Relation 
zwischen staatlicher und priva
ter Expansion. Es ist eben un
möglich, den Staat expandieren 
zu lassen und bei begrenzten 
realen Ressourcen hohe private 
Ansprüche verwirklichen zu wol
len. Wenn von einer Krise ge
sprochen werden kann, dann 
eigentlich nur in bezug auf diese 
Illusion. Es verblüfft, daß die ein
zige Alternative, allgemeine 
Steuererhöhungen — auch ge
zielt bei den privaten Haushal
ten — nur in Nebensätzen dis
kutiert wird. Leider würde es 
aber noch mehr verblüffen, wenn 
tatsächlich steuerpolitische Kon
sequenzen zur Beseitigung der 
so verstandenen Krise in Kürze 
gezogen würden.
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